
 

Ge me in de ra t  

Auszug aus den Verhandlungen  
des Gemeinderates vom 6. Juli 2020 

1. Die Jahresrechnung 2019 der Politischen Gemeinde Dübendorf wird genehmigt. 
2. Der Geschäftsbericht 2019 der Stadt Dübendorf wird genehmigt. 

3. Bürgerrechtserteilungen 

Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden werden in das Bürger-
recht der Stadt Dübendorf aufgenommen: 

3.1 Willems Kerstin Maria, geb. 1974, weiblich, aus Deutschland 

3.2 Zimmer Markus Helmut, geb. 1972, männlich, aus Deutschland 

3.3 Huser Ling, geb. 1968, weiblich, aus China 

3.4 Kurtishi Blerim, geb. 1977, männlich und Suzana, geb. 1979, weiblich sowie die Kinder 

Flamur, geb. 2004, männlich und Fatime, geb. 2006, weiblich, aus Nordmazedonien 

3.5 Zulli Oms, geb. 1972, männlich, aus Serbien 

3.6 Iseni Xhezide, geb. 1978, weiblich, aus dem Kosovo 

3.7 Uthayakumaran Komathy, geb. 1973, weiblich sowie die Kinder Mathanky, geb. 2006, weib-
lich Narthaky, geb. 2007, weiblich und Aruran, geb. 2009, männlich, aus Sri Lanka 

3.8 De Domenico Flore Cristina, geb. 2006, weiblich, aus Belgien 

3.9 Hussaini Ahmad, geb. 1984, männlich sowie das Kind Reza, geb. 2019, männlich, aus Afgha-
nistan 

3.10 Laitifi Blerim, geb. 1988, männlich, aus dem Kosovo 

3.11 Laitifi Blerta, geb. 1987, weiblich, aus dem Kosovo 

3.12 Da Silva Santamaria Sandra Sofia, geb. 1977, weiblich, aus Portugal und das Kind Noemi, 
geb. 2007, weiblich, aus Spanien 

3.13 Diefke Karoline, geb. 1973, weiblich sowie das Kind Magnus Gustav, geb. 2004, männlich, 
aus Deutschland 

4. Wahl des Ratsbüros für das Amtsjahr 2020/2021: 
 Präsidentin des Gemeinderates:   Flavia Sutter (GP) 

 1. Vizepräsident des Gemeinderates: Ivo Hasler (SP) 
 2. Vizepräsidentin des Gemeinderates:  Cornelia Schwarz (SVP) 
 3 Stimmenzähler/innen:   Andreas Sturzenegger (FDP) 

      Angelika Murer Mikolasek (glp/GEU) 
      Bruno Eggenberger (BDP/CVP/EVP) 
5. Ersatzwahlen für den Rest der Amtsdauer 2018-2022 

5.1 Ersatzwahl von Julian Croci (GP) als Mitglied der Bürgerrechtskommission 
5.2 Ersatzwahl von Reto Heeb (BDP/CVP/EVP) als Mitglied der Kommission für Raumplanungs- 

und Landgeschäfte 

 

Gegen diese Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Uster, Amts-
strasse 3, 8610 Uster, wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Ta-

gen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen erhoben werden. Wegen Rechtsverletzungen, unrich-
tiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der angefoch-
tenen Anordnung kann, gestützt auf das Verwaltungsrechtspflegegesetz, innert 30 Tagen schriftlich 

Rekurs erhoben werden. Die Kosten des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. 
In Stimmrechtssachen werden Verfahrenskosten nur erhoben, wenn das Rechtsmittel offensichtlich 
aussichtslos ist. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der an-

gefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. 
 

Dübendorf, 17. Juli 2020 Flavia Sutter Edith Bohli 
   Ratspräsidentin Gemeinderatssekretärin 

 

 

 


